
479 
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(Orb. 17. 11. 1938 Nr. 16253.) 

Führung der Meßstipendienbücher. 

Auf Grund des can. 843 C.I C. verpflichten wir sämt- 
liche Weltgeistliche der Erzdiözese, uns über die von 
ihnen im Jahre 1938 übernommenen Meßverpflichtungen 
und deren Erfüllung genaue Rechenschaft zu geben. Zu 
diesem Zweck wird den einzelnen Geistlichen, auch den 
nicht im Seelforgedienst stehenden, ein Vordruck zu- 
gehen, der in allen Teilen sorgfältig auszufüllen und 
bis zum 1. Februar 1939 durch das zuständige 
Dekanat an uns einzusenden ist. 

Fr ei bürg i. Br., den 17. November 1938. 
Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 14. 11. 1938 Nr. 16181.) 

Vehrleistungsgesetz vom 13. Juli 1938. 

Das Gesetz über Leistung für Wehrzwecke (Wehr- 
[(#09##) born 13. Suit 1938 I. 6. 88), 
das auch für Luftschutzzwecke Geltung hat, bestimmt in 

8 5. 
Gewährung von Unterkunft. 

(1) Zur Unterbringung sind Räume und Plätze inso- 
weit zur Verfügung zu stellen, als der Unterkunftgeber 
in der Benutzung der für seine Wohn-, Wirtschafts-, 
Berufs- und Gewerbebetriebs-Bedürfnisse unentbehrlichen 
Räume und Plätze nicht gehindert wird. 

(2) Die Unterkunft kann bestehen in: 
1. Unterkunft für Angehörige der Bedarfsftelle; 
2. Stallungen und gedeckten Räumen für Tiere und 

Beförderungsmittel, Waffen und Gerät; 
3. notwendigen Werkstätten, Diensträumen, Plätzen 

und Lagerräumen. 

§ 10. 
Benutzung von Grundstücken und Gebäuden. 

(1) Grundstücke und Gebäude können betreten oder 
sonst benutzt werden. Diese Benutzung kann auch in der 
Aufstellung oder dem Anbringen von Geräten, Vorrich- 
tungen und ähnlichen Anlagen bestehen. 

(2) Straßen und Wege können erforderlichenfalls auch 
in einer Art und Weise benutzt werden, die über den Ge- 
meingebrauch hinausgeht, für den die Straßen und Wege 
bestimmt sind. 

(3) Besonders wertvolle Anpflanzungen und Anlagen 
sollen bei Uebungen nicht betteten werden. 

(4) Falls Gebäude, Wirtschafts- und Hofräume, Gär- 
ten und Parkanlagen betteten werden sollen oder falls 
von Kirchen oder Windmühlen aus beobachtet werden 
soll, ist nach Möglichkeit vorher der Besitzer oder sein 
Vertreter zu benachrichtigen. 

Nach § 29 Ziff. 1 Abs. 4 sind die öffentlich-recht- 
lichen Religionsgesellschaften von den Lei- 
stungen nach §§ 5 und 10 hinsichtlich der Kirchen und 
anderer dem öffentlichen Dienst oder Gebrauch gewid- 
meter Gebäude und Gebäudeteile befreit, soweit sich aus 
§ 10 Abs. 4 nichts anderes ergibt. 

Ferner ist bestimmt in 

§ 15. 
Überlassung von Gegenständen. 

Die Besitzer folgender Gegenstände sind verpflichtet, 
sie der Bedarfsstelle zur Benutzung oder zur Verfügung 
zu überlaffen: 

1. Reit-, Zug- und Tragtiere, Hunde und Brief- 
tauben; 

2. Land-, Luft- und Wasserflugzeuge aller Art; 
3. Nachrichtenmittel; 
4. die zum Gebrauch vorgenannter Sachen notwen- 
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digen Ausrüstungsstücke, Zubehör, Ersatzteile, 
Futtervorräte und Betriebsstoffe; 

5. sonstige bewegliche Sachen uud Rechte an sol- 
chen, die den Bedürfnissen der Bedarföstelle 
dienen. 

§16. 
Ausführung von Beförderungen. 

Die Besitzer von Beförderungsmitteln, Vorspann 

oder dergleichen, insbesondere die Inhaber einschlägiger 
©ewetbebeitiebe, ftnb DerpfücW, %efßtbetungen au3« 
zuführen. Die in ihrem Dienst stehenden Arbeiter und 
Angestellten sind zur Mitwirkung bei der Leistung im 
Rahmen ihres üblichen Tätigkeitsbereichs verpflichtet. 

W § 29 8# 1 3%. 2 (mb u. a. 
von den Leistungen nach §§ 15 und 16 hinsichtlich der 
aut 3u3übung %ea 3m(e3 übet SBetufa noübenbigen 
Gegenstände befreit. 

Sonstige Befreiungen für die Religionsgesellschaften 

und für Geistliche sind nicht vorgesehen. 

Freiburg i. Br., den 14. November 1938. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Ord. 17. 11. 1938 Nr. 16260.) 

Notificatio. 

Clerum Archidioecesis certiorem facimus, sacenlo- 
tem Fredericum Kapferer censuram can. 2388 § 1 
C. I. C. incurrisse. 

Friburgi Brisg., die 17 Novembris 1938. 

Ordinariatus Arcliiepiscopalis. 

(QStR. 21. 11. 1938 Nr. 26342.) 

Nachprüfung des Religionsvermerks in den 
Steuerkarten 1939- 

Set t#Hgen Ginttagung bet 9Wigion3beae#nung 
in den Steuerkarten kommt auch in diesem Jahr we- 

fenü#e SBebeuiung füt bie jWen1teuete4ebmtg &u. 
Sie @^«9^616 wollen b#et ben 91eIigion^betntet( 
auf beu GteuetWen 1939 bot 3uggabe betfel« 
ben an die Arbeitnehmer genau nachprüfen oder 
— in gtüßeten Ottern — bu# SBeaufitagte na^^ptüfen 
lassen. Sn ben gtoßen Gtäbten flnb bie ^itt6en11euet« 
(affen bamü &u beauflagen. 3)a bie Gteuetfatten an« 
fangs Dezember ausgegeben werden, hat die Nachprüfung 
alsbald zu erfolgen. Etwaige Kosten (bei Ortskir- 

chensteuer erhebenden Kirchengemeinden die Hälfte) kön- 
nen der Allgemeinen Katholischen Kirchensteuerkasse 
aufgerechnet werden. 

Die Gemeinden sind auch in diesem Jahr durch 
Runöerlaß des Reichsfinanzministers gehalten, den Kir- 
^^enbe6ötben bie ;u einet 9Za^^ptüfung bet 
Angaben über das Religionsbekenntnis zu geben. 

Unsere Rundverfügung vom 28. Oktober 1937 

Nr. 21448 an die Stiftungsräte ist auch in diesem 
Jahr zu beachten. 

Freiburg i. Br., den 21. November 1938. 

Erzbischöflicher Oberstiftungstal. 

Prc'fynoöal - Nichten. 
Gemäß can. 1574 und 386 C. I. C. hat der Hoch- 

würdigste Herr Erzbischof den Rektor am Erzb. Gym- 
nasialkonvikt in Freiburg i. Br. Dr. Hugo Herr- 
mann zum iudex prosynodalis und Mitglied 
des Erzbischöflichen Offizialates ernannt. 

Publicatio beneficiorum conferendorum. 

Sipplingen, decanatus Stockach. 

Collatio libera. Petitiones intra 14 dies proponantur. 

Versetzungen. 

21.910b.: et# G^ntibl, SBifat in ßeüet#eim, 
i. g. E. nach Hart heim i. Br. 

28. ,, Baton @#6, SBifat in ßteibutg i. 93t., 
Gt. 3ofep%, i. g. @. nac6 3)onaueffingen. 

30. „ Rudolf Dauß, Vikar in Waldshut, i.g.E. 
nach Karlsruhe-Bulach. 

30. » ßana ßaHi$e(, %ifat in ^an#eim, 
U. S. g, i. g. S. nac6 %aben«%aben, 
11. 2. 3. 

Sterbfälle. 

17. 9!ob. : Sodann 91epomu( Gc^a^, Stab. ©eifH. 
Rat, Pfarrer in Sipplingen. 

26. » stiebt# ^eng et, ßau38eifK#et in Zen« 
nenbronn. 

R. I. P. 
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